
KOMMUNALPLANUNG  TIEFBAU  STÄDTEBAU 
 

Dipl.-Ing. (FH) Guido Lysiak Dipl.-Ing. Jürgen Glaser 

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Steffen Leiblein 

B e r a t e n d e  I n g e n i e u r e  u n d  f r e i e r  S t a d t p l a n e r  Partnerschaftsgesel lschaft  mbB 
Eisenbahnstraße 26   74821 Mosbach   Fon 06261/9290-0    Fax 06261/9290-44    info@ifk-mosbach.de    www.ifk-mosbach.de 

 

 

Anlage 2 

 
Gemeinde 

Elztal 
Neckar-Odenwald-Kreis 

 

Bebauungsplan 

„Oberer Wirbelbach“ 

 

 

Gemarkung Auerbach 

Textlicher Teil: Planungsrechtliche Festsetzungen 
Örtliche Bauvorschriften 
Hinweise 

 

Satzung 

Planstand: 01.10.2019 



Gemeinde Elztal – Gemarkung Auerbach 

Bebauungsplan „Oberer Wirbelbach“ 
 

Textlicher Teil – Satzung   

RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind: 
 
Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I. S. 3634) 
 
Landesbauordnung (LBO) 
in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. 2010, 357, ber. S. 416),  
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TEXTLICHER TEIL 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 

- Nicht störende Handwerksbetriebe, 

- Die der Versorgung des Gebietes dienende Läden. 

Die nach § 4 (2) 2 und 3 BauNVO allgemein zulässigen Schank- und Speisewirtschaften 
werden für nicht zulässig erklärt. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-
standteil des Bebauungsplans. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.2 GFZ - Geschossflächenzahl 

Geschossflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.3 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2.4 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch Erdgeschossfußbodenhöhen (EFH) entspre-
chend Planeintrag festgesetzt. Abweichungen hiervon sind bis zu 0,5 m zulässig. Die Erd-
geschossfußbodenhöhe ist an der Oberkante Rohfußboden zu messen. 
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2.5 Höhe der baulichen Anlagen 

Die maximal zulässigen Höhen der baulichen Anlagen bestimmen sich durch Trauf- (TH) 
und Firsthöhen (FH) entsprechend Planeintrag. 

Als oberer Bezugspunkt gilt für die Traufhöhe der äußere Schnittpunkt der Außenwand 
mit der Dachhaut bzw. dem oberen Abschluss der Attika und für die Firsthöhe der 
höchste Punkt der Dachkonstruktion. 

Die festgesetzten Traufhöhen beziehen sich nicht auf die Traufen von Vorbauten und 
Gauben, sofern diese nicht mehr als 50 % der Gebäudelänge überschreiten und nicht 
mehr als 1,5 m vor die Außenwand hervortreten. Die festgesetzten Höhen der Oberkante 
baulicher Anlagen dürfen durch technische Anlagen und Kamine um bis zu 1,5 m über-
schritten werden. 

Als obere Bezugspunkt für Flachdächer gilt die Traufhöhe als maximale Gebäudehöhe. 

Als unterer Bezugspunkt für die zulässige Gebäudehöhe gilt die nach Ziffer 2.4 festge-
setzte Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH). 

Erläuterungsskizze: 
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3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

E  = offene Bauweise, zulässig sind Einzelhäuser. 

ED = offene Bauweise, zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser. 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 
entsprechend Planeintrag. 

Ein Überschreiten der Baugrenzen mit untergeordneten Gebäudeteilen entsprechend 
den Regelungen des § 5 Abs. 6 LBO ist zulässig. 

3.3 Stellung der baulichen Anlagen 

Die Gebäudehaupt- / Firstrichtung ist nur senkrecht bzw. parallel zu den festgelegten 
Baugrenzen zulässig. Abweichungen bei Grundstücken im Kurvenbereich können zuge-
lassen werden. 

4. Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Ab-
standsflächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB; § 6 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

4.1 Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume 

Für die in der nachfolgenden Erläuterungsskizze markierten Baugrundstücke westlich 
(hangabwärts) der Erschließungsstraßen wird abweichend von den Vorgaben des § 6 Abs. 
1 Nr. 2 LBO festgesetzt, dass Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume bei Wand-
flächen bis zu 35 m² in den Abstandsflächen anderer baulicher Anlagen sowie ohne ei-
gene Abstandsflächen zulässig sind. 
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Erläuterungsskizze: 

 

5. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

5.1 Stellplätze 

Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen allgemein zulässig. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind Stellplätze nur mit einem Mindest-
abstand von 2,5 m zu den Fahrbahnflächen zulässig (siehe nachfolgende Erläuterungs-
skizze). 

Zwischen der rückwertigen von der Verkehrsfläche abgewandten Baugrenze und Grund-
stücksgrenze sind keine Stellplätze zulässig. Für Eckgrundstücke gilt nachfolgende Erläu-
terungsskizze. 

5.2 Garagen und überdachte Stellplätze 

Garagen sowie überdachte Stellplätze (Carports) sind innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen allgemein zulässig. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind Garagen sowie überdachte Stell-
plätze (Carports) nur mit einem Mindestabstand von 2,5 m zu den Fahrbahnflächen zu-
lässig (siehe nachfolgende Erläuterungsskizze). 

Zwischen der rückwertigen von der Verkehrsfläche abgewandten Baugrenze und Grund-
stücksgrenze sind keine Garagen oder überdachte Stellplätze zulässig. Für Eckgrundstü-
cke gilt nachfolgende Erläuterungsskizze. 
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Erläuterungsskizze: 

 

5.3 Nebenanlagen 

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind, sofern es sich dabei um Gebäude handelt, 
auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nur bis maximal 30 m³ umbauten Raum 
zulässig. 

6. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden entsprechend Planeintrag. 

7. Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflä-
chen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

7.1 Aufteilung von Verkehrsflächen 

Die im Plan dargestellten Aufteilungen der Verkehrsflächen sind als unverbindliche Richt-
linien für die Ausführung zu verstehen. 

7.2 Zu- und Ausfahrtsverbote 

In den Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt entsprechend Planeintrag sind Grundstückszu-
fahrten unzulässig. 
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8. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

8.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze und Garagenvorplätze sowie Geh- und Fußwege sind so anzulegen, dass 
eine Versickerungsfähigkeit der Niederschlagswässer gewährleistet ist. Es wird deshalb 
empfohlen, Pkw-Stellplätze aus Rasengittersteinen, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasser-
durchlässiger Pflasterung o. ä. herzustellen. 

8.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-
verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-
lässig. 

8.3 Beleuchtung des Gebiets 

Die Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsfläche ist mit insektenschonenden Lampen 
auszuführen. 

8.4 Dachbegrünung 

Die Flachdächer von Garagen sind auf mindestens 70 % der Fläche extensiv mit einer 
Substrathöhe von mindestens 15 cm durch Mischungen aus gebietsheimischen Kräutern 
und Gräsern sowie Sedumsprossen zu begrünen 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezug bzw. Inbetriebnahme zu vollzie-
hen. 

8.5 Getrennte Erfassung und Ableitung von Niederschlagswasser 

Das anfallende, nicht schädlich verunreinigte Regenwasser von Dach-, Hof- und Straßen-
flächen ist getrennt zu erfassen und an den Regenwasserkanal anzuschließen.  

Die Anlage von Zisternen, Teichen, etc. auf den Baugrundstücken zur Regenwasserbe-
wirtschaftung wird empfohlen. 

9. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

9.1 Baum- und Strauchpflanzungen in den Bauflächen 

In den Bauflächen ist pro Baugrundstück mindestens ein hochstämmiger Laub- oder 
Obstbaum zu pflanzen und bei Abgang zu ersetzen. Von festgesetzten Standorten kann 
um bis zu 5 m abgewichen werden. Die Bäume müssen bei ihrer Pflanzung als Hoch-
stämme einen Stammumfang von mindestens 10-12 cm haben. 
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Mindestens 5% der Grundstücksflächen sind mit gebietsheimischen Sträuchern gruppen- 
oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei ist je Strauch 2,0 m² Pflanzfläche anzunehmen, 
Pflanzabstände: 1,5 m, Pflanzgröße: 2 x v, 60-100 cm. 

Soweit in Baugrundstücken Flächen für das Anpflanzen festgesetzt sind, muss die Be-
pflanzung in diesen Flächen erfolgen. 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezug bzw. Inbetriebnahme zu vollzie-
hen. Bei Abgang sind die Gehölze zu ersetzen.  

Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten. 

9.2 Pflanzbeete und Verkehrsgrünflächen an den Erschließungsstraßen 

Die Pflanzbeete sind als Landschaftsrasen einzusäen. In den Pflanzbeeten sind gebiets-
heimische, hochstämmige Laubbäume mit einem Stammumfang von 12-14 cm zu pflan-
zen. Die Bäume sind zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. 

Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten. 

9.3 Öffentliche Grünfläche (PFG1) 

Die Fläche ist mit Landschaftsrasen einzusäen. 

In der öffentlichen Grünfläche sind mindestens zwei hochstämmige Laub- oder Obst-
bäume zu pflanzen und bei Abgang zu ersetzen. Von festgesetzten Standorten kann um 
bis zu 5 m abgewichen werden. Die Bäume müssen bei ihrer Pflanzung als Hochstämme 
einen Stammumfang von mindestens 10-12 cm haben. 

Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten. 

9.4 Pflanzgebot Nordöstlicher Gebietsrand (PFG2) 

Die Fläche ist mit Landschaftsrasen einzusäen. 

In der Pflanzgebotsfläche ist je Baugrundstück mindestens ein hochstämmiger Laub-  
oder Obstbaum zu pflanzen und bei Abgang zu ersetzen. Von festgesetzten Standorten 
kann um bis zu 5 m abgewichen werden. Die Bäume müssen bei ihrer Pflanzung als 
Hochstämme einen Stammumfang von mindestens 10-12 cm haben. 

Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten. 
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II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform 

Als Dachformen werden zwei- (Sattel- und Pultdach) oder mehrseitig (Walmdach) ge-
neigte Dächer sowie einseitig geneigte Dächer und Flachdächer zugelassen (s. auch Ziff. 
8.4 der planungsrechtlichen Festsetzungen). 

1.2 Dachneigung 

Die Dachneigung wird gemäß Planeintrag bei Satteldächern auf 30° bis 48° und bei Pult- 
und Walmdächern auf 15°-48° begrenzt.  

1.3 Dachdeckung 

Zur Dachdeckung dürfen nur naturrote und rotbraune bis dunkelbraune, anthrazitfarbige 
sowie graue Dachdeckungsmaterialien verwendet werden. Die Verwendung von grellen 
Farben oder reflektierenden Beschichtungen ist nicht zulässig. Die Verwendung der Dä-
cher zur Nutzung der Sonnenenergie ist allgemein zulässig. 

1.4 Fassaden 

Grelle, glänzende, stark reflektierende oder dunkle Materialien und Farben sind mit Aus-
nahme von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Beleuchtete Werbeanlagen und Werbeanlagen für Fremdwerbungen sind unzulässig. 

3. Einfriedungen und Stützmauern 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

3.1 Einfriedungen und Stützmauern entlang von Verkehrsflächen 

Stützmauern entlang von öffentlichen Verkehrsflächen sind bis zu einer Höhe von 0,5 m 
zulässig. 

Einfriedungen entlang von öffentlichen Verkehrsflächen sind bis zu einer Höhe von 1,0 m 
zulässig. 

Stützmauern und Einfriedung entlang von öffentlichen Verkehrsflächen sind in Kombi-
nation bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig. 
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Sofern Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen als Hecke vorgesehen sind, 
sind sie mit standortheimischen Heckengehölzen gemäß Artenlisten im Anhang auszu-
bilden. In Hecken eingewachsene künstliche Einfriedigungen sind dabei zulässig. 

3.2 Einfriedigungen und Stützmauern entlang sonstiger Grundstücksgrenzen 

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,4 m zulässig. Darüber hinaus sind Stützmauern 
nur gestaffelt gemäß den Regelungen zur Böschungsneigung und Erläuterungsskizze un-
ter 3.3 zulässig. 

Hinsichtlich der Höhe von Einfriedigungen und Stützmauern sind darüber hinaus die 
Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes Baden-Württemberg zu beachten. 

3.3 Geländeveränderungen 

Jede Aufschüttung und/oder Abgrabung auf den Baugrundstücken ist bis zu einer max. 
Gesamtböschungshöhe von 1,5 m gegenüber dem natürlichen Gelände zulässig. Die ge-
staffelte Anordnung von Aufschüttungen und/oder Abgrabungen ist zulässig. Als natür-
liches Gelände gilt die Geländeoberfläche vor Beginn jeglicher Bauarbeiten. Die 
Gebäude- und Geländeverhältnisse auf den Nachbargrundstücken sind zu berücksichti-
gen. Zu Nachbargrundstücken sind nur Böschungen bis zu einer Neigung von 30° zuläs-
sig. 

Böschungen, die durch die Anlage von Straßen, öffentlichen Wegen und Plätzen entste-
hen, sowie die bergseitige Verfüllung bzw. talseitige Abgrabung zwischen Gebäude und 
Erschließungsstraße sind von dieser Regelung ausgenommen. 

 

Erläuterungsskizze Aufschüttungen und Abgrabungen: 

 

4. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 
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5. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen wird auf 2,0 Kfz-Stellplätze pro Wohneinheit 
erhöht. 

III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 
Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-
getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-
des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu verfahren. Die Gemeinde und das Landratsamt sind umgehend über Art 
und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-
läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 
zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-
ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 
zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 
BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-
resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 
Vernässung und Staunässe etc.). 
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Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-
tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-
heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene 
Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

Der Oberboden ist bei allen Baumaßnahmen nach sachgerechter Zwischenlagerung der 
Wiederverwendung zuzuführen. Verdichtete Bodenbereiche sind nach Abschluss der 
Baumaßnahme gemäß DIN 18915 „Bodenarbeiten“ wirkungsvoll zu lockern. Es sind ge-
eignete Schutzmaßnahmen gegen Schadstoffeinträge in Boden und Grundwasser zu er-
greifen. 

Beim Umgang mit dem Boden (z. B. Geländeabtrag/-auftrag) wird empfohlen, Heft 10 
des Umweltministeriums Baden-Württemberg, "Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen 
Bodens bei Flächeninanspruchnahmen" zu beachten. 

4. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-
wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-
behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-
beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 
Wasserbehörde zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-
reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 
ist unzulässig. 

5. Baugrunduntersuchung 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-
breitungsbereich von Gesteinen der Freudenstadt-Formation (Unterer Muschelkalk). Ggf. 
ist mit Auffüllungen vorangegangener Nutzungen zu rechnen, die möglicherweise nicht 
zur Lastabtragung geeignet sind. Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte 
Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der an-
fallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das 
Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entspre-
chenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr der 
Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf aus-
reichenden Abstand zu Fundamenten zu achten. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) 
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werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

6. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 
Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-
sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 
Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-
Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-
blatt W555 zu beachten. 

7. Herstellung des Straßenkörpers 

Die zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Abgrabungen, Aufschüttungen und 
unterirdischen Stützbauwerke (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten) ge-
hen nicht in das Straßeneigentum über, sondern verbleiben zur ordnungsgemäßen Nut-
zung bei den angrenzenden Grundstücken und sind entschädigungslos zu dulden. 
Gemäß § 12 Abs. 5 StrG besteht keine Erwerbspflicht der Gemeinde. 

8. Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper 

Der Eigentümer hat gemäß § 126 BauGB das Anbringen von Haltevorrichtungen und Lei-
tungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungs-
körper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für 
Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine vor-
herige Benachrichtigung. 

9. Starkregenereignisse 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von Starkre-
genereignissen nicht auszuschließen sind, so dass bei Realisierung von Gebäudeteilen 
unterhalb der angrenzenden Straßenoberkante das Thema Hochwassersicherheit / 
Starkregenmanagement bei der Planung zu berücksichtigen ist. Beim Nachweis der 
Überflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100. 

Zur Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten Ob-
jektschutz im öffentlichen und privaten Bereich in Ergänzung zu temporärer Wasseran-
sammlung auf Frei- und Verkehrsflächen und schadensfreier Ableitung im Straßenraum 
vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-M 119 zu 
beachten. 
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10. Gehölzrodung und regelmäßige Mahd vor Bauarbeiten 

Liegen die Bau- und Erschließungsarbeiten in der Vegetationsperiode (März bis Septem-
ber) über mehrere Wochen brach, so sind sie vom Anfang der Vegetationsperiode an bis 
zum Baubeginn der Bauarbeiten mindestens alle zwei Wochen zu mähen oder zu mul-
chen um zu verhindern, dass Bodenbrüter Nester anlegen. Auf § 44 Bundesnaturschutz-
gesetzt wird verwiesen. 

11. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Die Obstbäume und Sträucher in den von Baumaßnahmen betroffenen Flächen sind vor 
dem Baubeginn in der Zeit von Oktober bis Februar zu roden und zu räumen. 

Auch der Abriss der Scheune im Süden des Plangebiets sollte in der Zeit von Oktober bis 
Februar erfolgen. Ein Abriss außerhalb dieses Zeitraums ist nur zulässig, wenn durch fach-
kundige Kontrolle festgestellt wird, dass keine Vögel am oder im Bauwerk brüten. 

Im Vorfeld von Bau- und Erschließungsarbeiten ist die krautige Vegetation in den künf-
tigen Baufeldern vom Beginn der Vegetationsperiode bis zum Baubeginn alle zwei Wo-
chen zu mähen oder zu mulchen. Damit wird verhindert, dass Bodenbrüter im Baufeld 
Nester anlegen. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

12. Vorgezogene CEF-Maßnahmen 

In den Gehölzen der Feldflur nordwestlich von Auerbach werden insgesamt 10 Nistkästen 
unterschiedlichen Typs aufgehängt. Aufgehängt werden sechs Nistkästen für Höhlenbrü-
ter (Flugloch-weite 27 mm bzw. 32 mm), zwei Nistkästen für Stare (Fluglochweite 45 mm) 
und zwei spezielle Sperlingskästen. 

Dadurch wird sichergestellt, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten im räumlichen Zusammenhang für höhlenbrütende Vogelarten weiterhin er-
füllt bleibt. 

13. Vermeidungsmaßnehmen für Fledermäuse 

Es wird empfohlen vorsorglich in der angrenzenden Bebauung, an Gehölzen der Feldflur 
und am Waldrand 5 Fledermausflachkästen und 5 Fledermaushöhlen aufzuhängen und 
damit sicherzustellen, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten wird im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

14. Vermeidungsmaßnahmen für Zauneidechsen 

Die Bäume werden im Winter nur gefällt (siehe Vermeidung Vögel), die Wurzelstöcke 
bleiben im Boden. Der Altgrasstreifen wird kurz gemäht. 
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Anfang April, wenn Zauneidechsen ihre Winterquartiere verlassen und aktiv werden, sind 
die im Boden verbliebenen Wurzelstubben zu roden und ist der Oberboden in dem Strei-
fen schonend abzutragen, so dass Eidechsen gegebenenfalls in die umgebenden Flächen 
flüchten können, ohne dabei verletzt zu werden. Sowohl die Stubbenrodung als auch der 
Oberbodenabtrag sind durch eine fachkundige Person zu begleiten, die ggf. auch Tiere 
aufnimmt und in die umliegenden Lebensstätten verbringt. 

15. Vermeidung von Schottergärten und -schüttungen 

Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen sind auf den 
Baugrundstücksflächen zu vermeiden. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sollten 
darüber hinaus, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benö-
tigt werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen angelegt und un-
terhalten werden. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, 
Vlies) sollten nur zur Anlage von dauerhaft mit wassergefüllten Gartenteichen verwendet 
werden. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Sträucher und An-
pflanzungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = gut geeignet  = bedingt geeignet 

Die fett hervorgehobenen Arten sollen bei Anpflanzungen in der freien Landschaft be-
vorzugt verwendet werden.  

Herkunftsgebiet für Pflanzgut soll in der Regel das Süddeutsche Hügel- und Bergland 
sein. 

Bei den mit „*“ gekennzeichneten Arten soll das Herkunftsgebiet entsprechend Forstver-
mehrungsgutgesetz (FoVG) berücksichtigt werden. 

Wissenschaftlicher Name (dt. Name) Verwendung 
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Acer platanoides (Spitzahorn) *    

Acer pseudoplatanus (Bergahorn) *    

Alnus glutinosa (Schwarzerle) *    

Betula pendula (Hängebirke) *    

Carpinus betulus (Hainbuche) *    

Corylus avellana (Gewöhnlicher Hasel)    

Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)    

Fagus sylvatica (Rotbuche) *    

Frangula alnus (Faulbaum)    

Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche) *    

Populus tremula (Espe) *    

Prunus avium (Vogelkirsche) *    

Prunus spinosa (Schlehe)    

Quercus petraea (Traubeneiche) *    

Quercus robur (Stieleiche) *    

Rosa canina (Echte Hundsrose)    

Salix aurita (Ohrweide)    

Salix caprea (Salweide)    

Salix cinerea (Grauweide)    

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)    

Sambucus racemosa (Traubenholunder)    

Sorbus aucuparia (Vogelbeere)    

Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)    
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Artenliste 2: Sortenliste für Baumpflanzungen im Stellplatz- und 
Straßenbereich 

 

 

 

 

 

 

Artenliste 2: Obstbaumsorten 

 

Obstbaumart Geeignete Sorten 

Apfel 

Bittenfelder, Börtlinger Weinapfel, Boskoop, Brettacher‚ 

Champagner Renette, Danziger Kant, Gehrers Rambur, 

Gewürzluiken, Goldrenette von Blenheim, Hauxapfel, Josef 

Musch, Kaiser Wilhelm, Maunzenapfel, Rheinischer 

Bohnapfel, Rheinischer Krummstiel, Rheinischer Winter-

rambur, Sonnenwirtsapfel , Welschiser, Zabergäu Renette  

Birne 

Petersbirne, Wahls Schnapsbirne, Nägelesbirne, 

Palmischbirne, Fässlesbirne, Kärcherbirne, Wilde Eierbirne, 

Conference, Kirchensaller Mostbirne, Metzer Bratbirne, 

Schweizer Wasserbirne, Josephine von Mecheln, Bayerische 

Weinbirne, Paulsbirne, Geddelsb. Mostbirne, Stuttgarter 

Geißhirtle 

Süßkirschen Regina, Hedelfinger, Büttners Rote Knorpel, Sam 

Walnüsse Mars, Nr. 26, Nr. 139 

 

Empfohlene Saatgutmischungen 

 

Bereich Saatgutmischung 
Grünflächen Fettwiese 

Regenrückhaltebecken 
Ufermischung für wechselfeuchte Stand-
orte 

Verkehrsgrün Kräuterreicher Landschaftsrasen 

Herkunftsgebiet für Saatgut gesicherter Herkunft soll das „Süddeutsche Hügel- und 
Bergland“ sein. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Acer campestre „Elsrijk“ Feldahorn 

Acer platanoides „Columnare“ Spitzahorn 

Carpinus betulus „Fastigiata“ Hainbuche 

Fraxinus excelsior „Westhof s Glorie“ Esche 

Quercus robur „Fastigiata“ Stieleiche 

Tilia cordata „Erecta” Winterlinde 

Tilia cordata „Rancho” Winterlinde 
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Aufgestellt:  

Elztal, den   

DIE GEMEINDE :  DER PLANFERTIGER : 
 

IFK - INGENIEURE 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 

LEIBLEIN – LYSIAK – GLASER 
EISENBAHNSTRASSE 26  74821 MOSBACH 

E-Mail: info@ifk-mosbach.de 

 

 

 

Ausfertigung: 
      
Der textliche und zeichnerische Inhalt dieser Satzung stimmt mit dem Satzungsbeschluss des 
Gemeinderates vom 14.10.2019 überein. 
Die ordnungsgemäße Durchführung der o.g. Verfahrensschritte wird bestätigt. 
      
Elztal, den    Der Bürgermeister: 
      
      
     
                         (Siegel)    Marco Eckl  

 


